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18. 6. 1974 

Regierungsvorlage 

Übereinkommen über die Zu~tändigkeit der Behörden und das anzuwendende Recht auf 
dem Gebiet des Schutzes von Minderjährigen samt Vorbehalt .der Republik österreich 

Convention 
concernant la competence des autorites et la 
loi applicable en matiere de proteetion des 

mineurs 

'LES ETATS SIGNATAIRES de la presente 
Convention, 

DESIRANT etablir des dispositions communes 
concernant la competence des autorites et la loi 
applicable en matiere de protection des mineurs, 

(übersetzung) 

Übereinkommen 
über die Zuständigkeit der Behörden und 
das anzuwendende Recht auf dem Gebiet 

des Schutzes von Minderjährigen 

DIE UNTERZEICHNERST AA TEN dieses 
übereinkommens, 

IN DEM WUNSCH, gemeinsame Bestimmun
gen über die Zuständigkeit der Behörden und 
über das anzuwendende Recht auf dem Gebiet 
des Schutzes von Minderjährigen festzulegen, 

ONT RESOLU de conclure une Convention HABEN BESCHLOSSEN, zu diesem Zwec.:k 
a cet effet et sont convenus des dispositions sui- ein übereinkommen zu schließen, und haben die 
vantes: folgenden Bestimmungen vereinbart: 

Article premier 

Les autorites, tant judiciaires qu'administra
tives, de I'Etat de la residence habituelle d'un 
mineursont, sous reserve des dispositions des 
articles 3., 4 et 5, alinea 3, de la pr es ente Con
vention, competentes pour prendre des mesures 
tendant a la protection de sa personne ou de ses 
biens. 

Article 2 

Lesautorites competentes aux termes de 
l'article premier prennent les mesures prevues 
par leur loi interne. 

Cette loi determine les conditions d'institu
tion, modification et cessation desdites mesures. 
Elle regit egalement leurs effets tant en ce qui 
concerne les rapports ~ntre le mineur et les per
sonnes ou institutionsqui en ont la charge, 
qu'a l'egard .des tiers. 

Art i cl e 3 

Un rapport d'autorite resultant de pleindroit 
de la loi internede I'Etat dont le mineurest 
ressortissant est reconnu .dans tous les Eta,ts 
contractants. 

Artikell 

Die Behörden, seien es Gerichte oder Ver
waltungsbehörden, des Staates, in dem .ein Min
derjähriger seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, 
sind, vorbehaltlich der Bestimmungen .der 
Artikel 3, 4 und 5 Absatz 3, dafür zuständig, 
Maßnahmen zum Schutz der Person und des 
Vermögens des Minderjährigen zu treffen. 

Artikel2 

Die nach Artikel 1 zuständigen Behörden 
haben die nach ihrem innerstaatlichen Recht vor
gesehenen Maßnahmen zu treffen. 

Dieses Recht bestimmt die Voraussetzungen 
für die Anordnung, die Änderung und die Be
endigung dieser Maßnahmen. Es regelt auch deren 
Wirkungen sowohl im Verhältnis zwischen dem 
Minderjährigen und den Personen oder den Ein
richtungen, denen .er ·anvertraut ist, als auch ·im 
Verhältnis zu Dritten. 

Artikel3 

Ein Gewaltv.erhältnis, ,das nach .dem inner
staadidren Recht des Staates. dem der Minder
jäh~ige angehört, kraft Gesetzes bestreht, istm 
allen Vertragsstaaten anzuerkennen. 
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Article 4 

Si les autorites de l'Etat dont le mineur est 
ressortissant consider~nt que l'interet du mineur 
l'exige, elles peuvent, apres avoir avise les autori
tes de l'Etat de sa residence habituelle, prendre 
selon leur loi interne des mesures tendant a la 
protection de sa personne ou de ses biens. 

Cette loi determine les conditions d'institu
tion, modification et cessation desdites mesures. 
Elleregit egalement leurs effets tant en ce qui 
concerne les rapports entre le mineur et les per
sonnes ou institutions qui en ont la charge, 
qu'a l'egard des tiers. 

L'application des mesures prises est assuree 
par les autorites de l'Etat dont le mineur est 
ressortissant. 

Les mesures prises en vertu des alineas prece
dents du present article remplacent les mesures 
eventuellement prises par les autorites de l'Etat 
ou ,le mineur a sa residence habituelle. 

Article 5 

Au cas de deplacement de la residence habi
tuelle d'un mineur d'un Etat contractant dans 
un autre, les mesures prises par les autorites de 
l'Etat de l'ancienne residence habituelle restent 
en vigueur tant que les autorites de la nouvelle 
residence habituelle ne les ont pas levees ou 
remplacees. 

Les mesures prises par les autorites de l'Etat 
de l'ancienne residence habituelle ne sont levees 
ou remplacees qu'apres avis prealable auxdites 
autorites. . 

Au cas de deplacement d'u~ mineur qui etait 
, sous la proteetion des autorites de l'Etat dont 

-il est ressortissant, les mesures prises par elles 
suivant leur loi interne reste nt en vigueur dans 
l'Etat de la nouvelle residence habituelle. 

Article 6 

Les autorites de l'Etat dont le mmeur est 
ressortissant peuvent, d'accord avec celles de 
l'Etat ou il a saresidence habituelle ou possede 
des hiens, confier a celles-ci la mise en ceuvre des 
lll;esures prises. 

La m~me faculte appartient aux autorites de 
l'Etat de la residence habituelle du mineur a 
l'egard des autorites de l'Etat ou le mineur pos

,sede des biens. 

Artikel4 

Sind die Behörden des Staates, dem der Min
derjährige angehört, der Auffassung, daß das 
Wohl des Minderjährigen es erfordert, so können 
sie nach ihrem innerstaatlichen Recht zum Schutz 
der Person oder des Vermögens des Minder
jährigen Maßnahmen treffen, nachdem sie die 
Behörden des Staates verständigt haben, in dem 
der Minderjährige seinen gewöhnlichen Aufent
halt hat. 

Dieses Recht bestimmt die Voraussetzungen 
für die Anordnung, die Änderung und die Be
endigung dieser Maßnahmen. Es regelt auch, 
deren Wirkungen sowohl im Verhältnis zwischen 
dem Minderjährigen und den Personen oder den 
Einrichtungen, denen' er anvertraut ist, als auch 
im Verhältnis zu Dritten. 

Für die Durchführung der getroffenen Maß
nahmen haben die Behörden des Staates zu sor
gen, dem der Minderjährige angehört. 

Die nach den Absätzen 1 bis 3 getroffenen 
Maßnahmen treten an die Stelle von Maßnahmen, 
welche die Behörden des Staates getroffen haben, 
in dem der Minderjährige seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat. 

Artikel5 

Wird der gewöhnliche Aufenthalt eines Min
derjährigen aus einem Vertragsstaat in einen 
anderen verlegt, so bleiben die von den Be
hörden des Staates des früheren gewöhnlichen 
Aufenthalts getroffenen Maßnahmen so lange 
in Kraft, bis die Behörden des neuen gewöhn
lichen Aufenthalts sie aufheben oder ersetzen. 

Die von den Behörden des Staates des früheren 
gewöhnlichen Aufenthalts getroffenen Maß
nahmen dürfen enst nach vorheriger Verständi
gung dieser Behörden aufgehoben oder ersetzt 
werden. 

Wird der gewöhnliche Aufenthalt eines Min
derjährigen, der unter dem Schutz der Behörden 
des Staates gestanden hat" dem er angehört, 
verlegt, so bleiben die von diesen nach ihrem 
innerstaatlichen Recht getroffenen Maßnahmen 
im Staate des neuen gewöhnlichen Aufenthalts 
in Kraft. 

Artikel6 

Die Behörden des Staates, dem der Minder
jährige angehört:, köntien im Einvernehmen mit 
den Behörden des Staates, in dem er seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt ha,t oder Vermögen 
besitzt, diesen· die Durchführung der getroffenen 
Maßnahmen übertragen. 

Die gleiche Befugnis haben die Behörden des 
Staates, in dem der Minderjährige seinen gewöhn
lichen Aufenthalt hat, gegenüber den Behörden 
des Staates, in dem der Minderjährige Vermögen 
besitzt. 
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Article 7 

Les mesures prises par les autorites eompe
tentes ,en vertu des articles precedents de la 
presente Convention sont reconnues dans tous 
les Etats contractants. Si toutefois ces mesures 
comportent des aetes d'execution dans un Etat 
autre que eelui ou elles ont ete prises, leur, re
connaissance et execution sont reglees soit pa~ 
le droit interne de l'Etat ou l'exeeution est 
demandee, soit p'ar les eonventions internatio
nales. 

Article 8 

Nonobstant les dispositions des articles 3, 4 
et 5, alinea 3, de la presente Convention, les 
autorites de l'Etat de la residenee habituelle d'un 
mineur peuvent prendre des mesures de protee
.tion pour autant que le ,~ineur est menace d'un 
dang er serieux dans sa personne ou ses biens. 

Les autorites des autres Etats contraetants ne 
sont pas tenues de reconnaitre ees mesures. 

, Article 9 

Dans tous les cas d'urgence, les autorites de 
chaque Etat eontraetant sur le territoire duquel 
se trouvent le mi'lleur ou des biens lui apparte
nant, prennent les mesures de proteetion neces
saIres. 

Les mesures prises en applieation de I'alinea 
precedent eessent, sous reserve de leurs effets 
definitifs, aussit6t que les autorites eompetentes 
selon la presente Convention ont pris les mesures 
exigees par la ~ituation. 

Art i cl e 10 

Autant que possible, afin d'assurer la conti
nuite du regime applique au mineur, les auto
rites d'un Etat contractant ne prennent de 
mesures a son egard qu'apres avoir proeede a 
un echange de vues avee les autorites des autres 
Etat contraetants dont les decisions sont eneore 
en vigueur. 

Article 11 

Toutes les autorites qui ont pris des mesures 
en vertu des dispositions de la presente Conven
tion en informent sans delai les autorites de 
l'Etat dont le mineur est ressortissant et, le eas 
ckheant, eelles. de l'Etat' de sa residenee habi
tuelle. 

Chaque Etat eontraetant designera les 
autorites qui peuvent donner et reeevoir directe
ment les informations visees a l'alinea preee
den~. Il notifiera eette designation au Ministere 
des Affaires Etrangeres des Pays-Bas. 

Artikel7 

Die Maßnahmen, welche die nach den vor
stehenden Artikeln zuständigen Behörden ge
troffen haben, sind in allen Vertragsstaaten an
zuerkennen. Erfordern die'se Maßnahmen jedoch 
Vollstreckungshandlungen in einem anderen Staat 
als in dem, in welchem sie getroffen worden 
sind, so bestimmen sich ihre Anerkennung und 
ihre Vollstreckung entweder nach dem inner
staatlichen Recht des Staates, in dem die Voll
streckung beantragt wird, oder nach zwi'schen
staatlichen übereinkünften. 

Artikel8 

Die Al1tikel 3, 4 und 5 Absatz 3 schließen 
nicht aus, daß die Behörden de~Staates; in dem 
der Minderjährige seinen gewöhnlichen Aufent
halt 'hat, Maßnahmen zum Schutz des' Minder
jährigen treffen, soweit er in seiner Person oder 
in seinem Vermögen ernstlich gefährdet ist. 

Die Behörden der anderen Vertragsstaaten sind 
nicht verpflichtet, diese Maßnahmen anzu
erkennen. 

Artikel 9 

In allen dringenden Fällen haben die Behörden 
jedes Vertragsstaates, in dessen Hoheitsgebiet sich 
der Minderjährige oder ihm gehörendes Ver
mögen befindet, die notwendigen Schutzmaß
nahmen zu treffen. 

Die nach Absatz 1 getroffenen Maßnahmen 
treten, soweit sie keine endgültigen Wirkungen 
hervorgebracht haben, außer Kraft, sobald die 
nach diesem übereinkommen zuständigen BC7-
hörden die durch die Umstände gebotenen Maß
nahmen getroffen haben. 

Art i k e 1 10 

Um die Fortdauer der dem Minderjährigen 
zuteil gewordenen Betreuung zu sichern, haben 
die Behörden eines Vertragsstaates nach Möglich
keit Maßnahmen erst dann zu treffen, nachdem 
sie einen Meinungsaustausch mit den Behörden 
der anderen Vertragsstaaten gepflogen haben, 
deren Entscheidungen noch wirksam sind. 

Artikel11 

Die Behörden, die aUf Grund dieses überein
kommens Maßnahmen getroffen haben, haben 
dies unverzüglich den Behörden des Staates, dem 
der Minderjährige angehört, und gegebenenfalls 
den Behörden des Staates seines gewöhnlichen 
Aufenthalts mitzuteilen. " 

, Jeder Vertragsstaat bezeichnet die Behörden, 
welche die in Absatz 1 erwähnten Mitteilungen 
.unmittelbar geben und empfangen können. Er 
notifiziert 'diese Bezeichnung dem Ministerium 
für Auswärtige Angelegenhe~ten der Niederlande. 
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Art icl e 12 

Aux fins de la presente Conveni:ion on entend 
par « mineur,. toute personne . qui a cette qualite 
tant selon la loi interne de l'Etat dont elle est 
ressortissante que selon la loi interne de sa 
residence habituelle. 

Article 13 

La presente Convention s'applique a tous les 
mineurs qui ont leur res iden ce habituelle dans 
un des Etats contractants. 

Toutefois les competences attribuees par la 
presente Convention aux autorites de l'Etat 
,dont le mineur est ressortissant sont reservees 
aux Etats contractants. 

Chaque Etat contractant peut se reserver de 
limiter l'application de la presente Convention 
aux mineurs qui sont ressortissantsd'un des Etats 
contractants. 

Article 14 

Aux fins de la presente Convention, si la loi 
interne de l'Etat dont le mineur est ressortissant 
consiste en un systeme non unifie, on entend 
par «loi interne de l'Etat dont le mineur est 
ressortissant» et par «autorites de l'Etat dont 
le mineur est ressortissant» la loi et les auto
rites determinees par les regles en vigueur dans 
ce systeme et, a defaut de teIles regles, par le 
lien le plus effectif qu'a le mineur avec l'une 
des legislations composant .ce systeme. 

Art i cl e 15 

Chaque Etat contractant peut reserver la 
competence de ses autorites appelees a statuer 
sur une demande en annulation, dissolution ou 
rellchement du lien conjugal entre les parents 
d'un mineur, pour prendre des mesures de 
protection de sa personne ou de ses biens. 

Les autorites des autres Etats contraetants ne 
sont pas tenues de reconnahre ces mesures. 

Article 16 

Les dispositions de la presente Convention ne 
peuvent &tre ecartees dans les Etats contractants 
que si leur application est manifestement 'in
compatible avec l'ordre public. 

Ar ti cl e 17 

La presente Convention ne s'applique qu'aux 
mesures prises apres son entree en vigueur. 

Artikel 12 

Als "Minderjähriger" im Sinne dieses über
einkommens ist anzusehen, wer sowohl nam dem 
innerstaatlichen Recht des Staates, dem er ange
hört, als auch nach dem innerstaatlichen Recht des 
Staates seines gewöhnlichen Aufenthalts minder
jährig ist. 

Artikel 13 

Dieses übereinkommen ist auf alle Minder
jährigen anzuwenden, die ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt in einem der Vertragsstaaten haben. 

Die Zuständigkeiten, die nach diesem überein
kommen den Behörden des Staates zukommen, 
dem der Minderjährige angehört, bleiben jedoch 
den Vertragsstaaten vorbehalten. 

Jeder Vertragsstaat kann sich vorbehalten, die 
Anwendung dieses übereinkommens auf Minder
jährige zu beschränken, die einem der Vertrags
staaten angehören. 

Artikel 14 

Stellt das innerstaatliche Recht des Staates, 
dem der Minderjährige angehört, keine einheit
liche Rechtsordnung dar, so sind im Sinne dieses 
übereinkommens als "innerstaatliches Recht des 
Staates, dem der Minderjährige angehört" und 
als "Behörden des Staates, dem der Minder
jährige angehört" das Recht und die Behörden 
zu verstehen, die durch die im betreffenden Staat 
gehenden Vorschriften und, mangels solcher Vor
schriften, durch die engste Bindung bestimmt 
werden, die der Minderjährige mit einer der 
Rechtsordnungen dieses Staates hat. 

Art i k e 1 15 

Jeder Vertragsstaat, dessen Behörden dazu be
rufen sind, über ein Begehren auf Nichtig
erklärung, Auflösung oder Lockerung des zwi
schen den Eltern eines Minderjährigen bestehen
den Ehebandes zu entscheiden, kann sich die Zu
ständigkeit dieser Behörden für Maßnahmen zum 
SchUltz der Person oder des Vermögens des 
Minderjährigen vorbehalten. 

Die Behörden der anderen Vertragsstaaten sind 
nicht verpflichtet, diese Maßnahmen anzu
erkennen. 

Art i k e 1 16 

Die Bestimmungen dieses übereinkommens 
dürfen in denVertragsstaaten nur dann unbe
achtet bleiben, wenn ihre Anwendung mit der 
öffentlichen Ordnung offensichtlich unvereinbar 
ist. 

Artikel 17 

Dieses übereinkommen ist nur auf Maß
nahmen anzuwenden, die nach seinem Inkraft
treten getroffen worden sind. 
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Les rapports d'autorite resultant de plein 
droit de la loi interne de l'Etat dont le mineur 
est ressortissant sont reconnus des l'entree en 
vigueur de la Convention. 

Article 18 

Dans les rapports entre les Etats contraetants 
la presente Convention remplace la Convention 
pour regler la tutelle des mineurs signee a La 
Haye te 12 juin 1902. 

Elle ne porte pas atteinte aux dispositions 
d'autres conventions liant au moment de son 
entree en vigueur des Etats contq,ctants. 

Article 19 

La presente Convention est ouverte a la signa
ture des Etats representes a la Neuvieme session 
de la Conference de La 'Haye de droit inter
national prive. 

Elle sera ratifiee et les instruments de ratifi
cation seront deposes aupres du Minlstere des 
Affaires Etrangeres des Pays-Bas. 

Art i cl e 20 

La presente Convention entrera en vigueur 
le soixantieme jour apres le dep8t du troisieme 
instrument de ratification prevu par l'article 19, 
alinea 2. ' 

La Convention entrera en vigueur, pour 
chaque Etat signai:aire ratifiant posterieurement, 
le soixantieme jour apres le dep8t de son instru
ment de ratification. 

Art i cl e 21 

Tout Etat non represente a la Neuvieme ses
sion de la Conference de La Haye de droit in
ternational prive pourra adherer a la presente 
Convention apres son entree en vigueur en vertu 
de l'article 20, alinea premier. L'instrument 
d'adhesion sera depose aupres du Ministere des 
Affaires Etrangeres des Pays-Bas. 

L'adhesion n'aura d'effet que dans les rapports 
entre l'Etat adherant et les Etats contractants 
qui auront declare accepter cette adhesion. 
L'acceptatton sera notifiee au Ministere des 
Affaires Etrangeres des Pays-Bas. 

La Convention entrera en vigueur, entre 
PEtat adherant et l'Etat ayant decIare accepter 
cette adhesion, le soixantieme jour apres la noti
fication mentionnee a l'alinea precedent. 

Gewaltverhältnisse, die nach dem innerstaat
lichen Recht des Staates, dem der Minderjährige 
angehört, kraft Gesetzes bestehen, sind vom 
Inkrafttreten des übereinkommens an anzu
erkennen. 

Artike118 

Dieses übereinkommen Itritt im Verhältnis der 
Vertragsstaaten zueinander an die Stelle des am 
12'. Juni 1902 im Haag unterzeichneten Ab
kommens zur Regelung der Vormundschaft über 
Minderjährige. 

Es läßt die Bestimmungen anderer zwischen-' 
staatlicher übereinkünfte unberührt, die im Zeit
punkt seines Inkrafttretens zwischen den Ver
trags~taaten gelten. 

Artikel 19 

Dieses übereinkommen liegt für die bei der 
Neunten Tagung der Haager Konferenz für 
Internationales Privatrecht vertretenen Staaten 
zur Unterzeichnung auf. 

Es bedarf ,der Ratifizierung; die Ratifikations
urkunden sind beim Ministerium für Auswärtige 
Angelegenheit'en der Niederlande zu hinterlegen. 

Art i k el 20 

Dieses übereinkommen tritt am sechzigsten 
Tag nach der in Artikel 19 Absatz 2 vorgesehenen 
Hinterlegung der dritten Ratifikationsurkunde 
in Kraft. 

Das übereinkommen tritt für jeden Unter
zeichnerstaat, der es später ratifiziert, am sech
zigsten Tag nach Hinterlegung seiner Ratifi
kationsurkunde in Kraft. 

Art i k e I 21 

Jeder bei der Neunten Tagung der Haager 
Konferenz für Internationales Privatrecht nicht 
vertretene Staat kann diesem übereinkommen 
beitreten, nachdem es gemäß Artikel 20 Absatz 1 
in Kraft getreten ist. Die Beitrjttsurkunde ist 
beim Ministerium für Auswärtige Angelegen
heiten der Niederlande zu hinterlegen. 

Der Beitritt wirkt nur im Verhältnis zwischen 
dem beitretenden Staat und den Vertragsstaaten, 
die erklärt haben, diesen Beitritt anzunehmen. 
Die Annahmeerklärung ist dem Ministerium für 
Auswärtige Angelegenheiten der Niederlande zu 
notifizieren. 

Das übereinkommen tritt zwischen dem bei
tretenden Staat und dem Staat, der diesen Beitritt 
anzunehmen erklärt hat, am sechzigsten Tag 
nach der in Absatz 2 vorgesehenen Notifikation 
in Kraft. ' 
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Artide 22 

Tout Etat, au moment de la signature, de la 
ratifieation ou de l'adhesion"pourra declar'er que 
la presente Convention s'etendra a l'ensemble 
des territoires qu'il represente sur le plan inter
national, ou a l'un ou plusieurs d'entre eux. 
Cette declaration aura effet au moment de 
l'entree en vigueur de la Convention pour ledit 
Etat. 

Par la suite, toute extension de eette nature 
sera notifiee au Ministere des Affaires Etranger'es 
des Pays-Bas. ' 

Lorsque la declaration d'extension sera ,faite 
par un Etat ayant signe et ratifie la Convention, 
eelle-ei entrera en vigueur pour les territoires 
vises eonformement aux dispositions de l'ar
ticle 20. Lorsque la declaration d'extension sera 
faite par un Etat ayant adhere a la Convention, 
eelle-ei entrera en vigueur pour les territoires 
vises eonformement aux dispositions de l'arti
cle2I. 

Art i cl e 23 

Tout Etat pourra, au plus tard au moment de 
la ratifieation ou de l'adhesion, faire les reserves 
prevues aux articles 13, alinea 3, et 15, alinea 
premier, de la presente Convention. Aucune 
autre reserve ne sera admise. ' 

Chaque Etat eontraetant pourra egalement, 
en notifiant une extension de la Convention 
eonformement a l'article 22, faire ces reserves 
av~e effet limite aux territoires ou a eertains des 
territoires vises par l'extension. 

Chaque Etat eontraetant pourra, atout mo
ment, retirer une reserve qu'il aura faite. Ce 
retrait sera notifie au Ministere des Affaires 
Etrangeres des Pays-Bas. 

L'effet de la reserve cessera le soixantieme 
jour apres la notifieatipn mentionnee a l'alinea 
preeedent. 

Art i cl e 24 

La presente Convention aura une duree de 
einq .ans a partir de la date de son entree en 
vigueur eonformement al'article 20, alinea 
premier, m&me pour les Etats qui l'auront rati
fiee ou y auront adhere posterieurement. 

La Convention sera renouvelee taeitement de 
einq en einq ans, sauf denoneiation. 

La denoneiation sera, au moins six mois avant 
l'expiration du delai de einq ans, notifiee au 
Ministere des Affaires Etrangeres des Pays-Bas. 

Art ik el 22 

Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung, bei 
der Ratifizierung oder beim Beitritt erklären, 
daß dieses Übereinkommen auf alle oder auf 
einzelne der Hohei~sgebiete ausgedehnt werd~,' 
deren internationale Beziehungen er wahrnimmt. 
Eine, solche Erklärung wird wirksam, sobald das 
Überein)wmmen für den Staat, der sie abgegeben 
hat, in Kraft tritt. 

Später kann dieses Übereinkommen auf solche 
Hoheitsgebiete durch eine an das Ministerium 
für Auswär.tige Angelegenheiten der Niederlande 
gerichtete Notifikation ausgedehnt werden. 

Wird die Erklärung über die Ausdehnung 
durch einen Staat abgegeben, der das überein
kommen unterzeichnet und ratifiziert hat, so tritt 
das Übereinkommen für die in Betracht kom
menden Hoheitsgebiete gemäß Artikel 20 in 
Kraft. Wird die Erklärung über die Ausdehnung 
durch' einen Staat abgegeben, der dem überein
kommen beigetreten ist, so tritt das überein
kommen für die in Betracht kommenden 
Hoheitsgebiete gemäß Artikel 21 in Kraft. 

Art i k e 1 23 

Jeder Staat kann spätestens bei der Rati
fizierung oder beim Beitritt die in den 
Artikeln 13 Absatz 3 und 15 Absatz 1 vor
gesehenen Vorbehalte erklären. Andere Vor
behalte sind nicht zulässig. 

Ebenso kann jeder Vertragsstaat bei der 
Notifikation einer Ausdehnung des 9berein~ 
kommens gemäß Artikel 22 diese Vorbehalte für 
alle oder einzelne der Hoheitsgebiete, auf die 
sich die Ausdehnung erstreckt, erklären. 

Jeder Vertragsstaat kann einen Vorbehalt, den 
er erklärt hat, jederzeit zurückziehen. Diese Zu
rückziehung ist dem Ministerium für Auswärtige 
Angelegenheiten der Niederlande zu notifizieren. 

Die Wirkung des Vorbehaltes erlischt am sech
zigsten Tag nach der in Absatz 3 vorgesehenen 
Notifikation. 

Art i k el 24 

Dieses Übereinkommen gilt für die Dauer von 
fünf Jahren, gerechnet von seinem Inkrafttreten 
gemäß Artikel 20 Absatz 1, und zwar auch für 
Staaten, die es später ratifiziert haben oder ihm 
später beigetreten sind. 

Die Geltungsdauer des Übereinkommens ver
längert sich, außer im Fall der Kündigung, still-
schweigend um jeweils fünf Jahre; , 

Die Kündigung ist spätestens sechs Monate, 
bevor der Zeitraum von fünf Jahren jeweils 
abläuft, dem: Ministerium für Auswärtige Ange
legenheiten der Niederlande zu notifizieren. 
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Elle pourra se limiter a certains des territoires 
auxquels s'applique la Convention. 

La denonciation n'aura d'effet qu'a l'egard de 
I'Etat qui l'aura notifiee. La Convention restera 
en vigueur pour les autres Etats contractants. 

Art i cl e 25 

Le Ministere des Affaires Etrangeres des Pays
Bas notifiera aux Etats vises a l'article 19, ainsi 
qu'aux Etats qui auront adhere conformement 
aux dispositions de l'article 21: 

a) les notifications visees a l'article 11, 
alinea 2; 

b) les signatures et ratifications visees a 
l' article 19; 

. c) la date a laquelle la presente. Convention. 
entrera en vigueur conformement aux 
dispositions de l'article 20, alinea premier; 

d) les adhesions et acceptations visees a 
l'article 21 et la date a laquelle eUes auront 
effet; 

e) les extensions . visees 
, 

l'article 22 et la a 
date a laquelle elles auront effet; 

f) les reserves et retraits de reserves vises a 
l' article 23; 

g) les denonciations visees 
, 

l'article 24, a 
alinea 3. 

EN FOI DE QUOI, les soussignes, dl1ment 
autorises, ont signe la presente Convention. 

FAlT a La Haye, le 5 octobre 1961, en un seul 
exemplaire, qui sera depose dans les archives du 
Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie 
certifiee conforme sera remise, pat la voie diplo
matique, a chacun des Etats representes a la 
Neuvieme session de la Conference de La Haye 
de droit international prive. 

Reserve' de la Republique d' Autriche en 
vertu de l'article 13 alinea 3 de la Conven
tion concernant la competence des autorites 
et la loi applicable en matiere de protection 

des mineurs 

La Republique d'Autriche, en vertu de 
l'article 13 alinea 3 de la Convention concernant 
la competence des autorites et la loi applicable en 
matiere 'de protection des mineurs, se reserve 
de limiter l'application de 'la presente Conven
tion aux mineurs qui sont ressortissants d'un des 
Etats contractants. 

Sie kann sich auf bestimmte Hoheitsgebiete, 
auf die das' übereinkommen anzuwenden ist, 
beschränken. 

Die Kündigung wirkt nur für den Staat, der sie 
notifiziert hat~ Für die anderen Vertragsstaaten 
bleibt das übereinkommen in Kraft. 

Art i k e I 25 

Das Ministerium für Auswärtige Angelegen
heilten der Niederlande notifiziert den in 
Artikel 19 bezeichneten Staaten sowie den Staa
ten, die gemäß Artikel 21 beigetreten sind: . 

a) die Notifikationen gemäß Artikel 11 Ab
satz 2; 

b) die Unterzeichnungen und die Rati
fikationen gemäß Artikel 19; 

c) den Tag, an dem dieses übereinkommen 
gemäß Artikel 20 Absatz 1 in Kraft tritt; 

d) die Beitritts~ und die Annahmeerklärungen 
gemäß Artikel 21 sowie den Tag, an dem sie 
wirksam werden; 

e) 

f) 

g) 

die Erklärungen über die Ausdehnung .ge
mäß Artikel 22 sowie den Tag, an dem sie 
wirksam werden; 
die Vorbehalte und die Zurückziehungen 
von Vorbehalten gemäß Artikel 23; 
die Kündigungen gemäß Artikel 24 Ab
satz 3. 

ZU URKUND DESSEN haben die gehörig 
bevollmächtigten Unterzeichneten dieses über
einkommen unterschrieben. 

GESCHEHEN im Haag am 5. Oktober 1961 
in einer Urschrift, die im Archiv der Regierung 
der Niederlande hinterlegt und von der jedem 
bei der Neunten Tagung der Haager Konferenz 
für Internationales Privatrecht vertretenen Staat 
eine beglaubigte Abschrift auf diplomatischem 
Weg übermittelt wird. 

Vorbehalt der Republik österreich gemäß 
Art. 13 Abs. 3 des Übereinkommens über 
die Zuständigkeit der Behörden und das 
anzuwendende Recht auf dem Gebiet des 

Schutzes von Minderjährigen 

Die Republik Österreich behält sich gemäß 
Art. 13 Abs. 3 des' übereinkommens über die 
Zuständigkeit der Behörden und das anzuwen
dende Recht auf dem Gebiet des Schutzes von 
Minderjährigen vor, die Anwendung dieses 
übereinkommens auf Minderjährige zu .beschrän
ken, die einem der Vertragsstaaten angehören. 
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Erläuterungen 

I. Fragen der gesetz ändernden Natur und der 
Transformation 

Bei dem übereinkommen, dessen Ratifizierung 
in die Wege geleitet werden soll, handelt es sich 
zum überwiegenden Teil um einen gesetz ändern
den und gesetzesergänzenden Staatsvertrag; wäh
rend das geltende österreichische internationale 
Privat- und Verfahrensrecht in Vormundschafts
und Pflegschaftssachen grundsätzlich an die 
Staatsangehörigkeit anknüpft, stellt das vor
liegende übereinkommen vornehmlich auf den 
gewöhnlichen Aufenthalt des Minderjährigen ab 
(siehe dazu näher die folgenden Abschnitte II 
und 111). Das übereinkommen bedarf daher nach 
Art. 50 Abs. 1 B-VG der Genehmigung des 
Nationalrats. 

Dagegen berührt keine Bestimmung des über
einkommens verfassungsrechtliche Vorschriften. 

Da die im übereinkommen verwendete Rechts
technik den Grundsätzen der österreichischen 
Rechtstechnik weitgehend entspricht und sich 
auch die Bestimmungen des übereinkommens 
für eine unmittelbare Anwendung im innerstaat
lichen Bereich eignen, ist ein Beschluß des 
Nationalrats nach Art. 50 Abs. 2 B-VG, wonach 
der vo~liegende Staatsvertrag durch Erlassung 
von Gesetzen zu erfüllen ist, nicht erforderlich. 

11. Allgemeiner Teil 

1. Entstehungsgeschichte 

Am 5. Oktober 1961 ist das übereinkommen 
in Haag zur Unterzeichnung aufgelegt worden. 
Es wurde bisher von neun Staaten unterzeichnet, 
nämlich von ·der Bundesrepublik Deutschla:nd, 
Frankreich, Italien, Jugoslawien, Luxemburg, den 
Niederlanden, österreich, Portugal und der 
Schweiz .. Nach Hinterlegung der Ratifikations
urkunden durch Luxemburg, Portugal und die 
Schweiz ist es zwischen diesen Staaten am 4. Feber 
1969 in Kraft getreten (Art. 20 Abs. 1 des 
übereinkommens). Inzwischen ist es auch von der 
Bundesrepublik Deutschland am 19. Juli 1971, 
den Niederlanden am 20. Juli 1971 sowie von 
Frankreich am 11. September 1972 ratifiziert. 
worden. Im Verhältnis der Vertragsstaaten zu
einander tritt das Haager übereinkommen 1961 
an die Stelle des Vormundschaftsabkommens 
1902 (Art. 18 Abs. 1). 

österreich hat das Vormundschaftsabkommen 
1902 zwar am 12. Juni 1902 u1l!terzeichnet, aber 
nicht ratifiziert. In der Folge hat dieses jedoch 
nach Art. 234 des Staatsvertrages von Saint 
Germain, StGBl. Nr. 303/1920, zwischen öster
reich und den alliierten und assoziierten Staaten, 
die ihm angehörten, nämlich Belgien, Italien, 
Portugal und Rumänien, Geltung erlangt. Zwar 
wurde die Geltung auch gegenüber dem Deut
schen Reich durch Kundmachung vom 16. Juni 
1925, BGBL Nr. 34, festgestellt, jedoch kurze 
Zeit später im Art. 9 des Vormundschafts
abkom!llens vom 5. Feber 1927, BGBL Nr. 269, 
zwischen der Republik österreich und dem Deut
schen Reich vereinbart, daß das Haager Vor
mundschaftsabkommen 1902 im Verhältnis zwi
schen den beiden Staaten nicht anzuwenden ist. 

Auf ihrer 8. Tagung (1956) hatte die Haager 
Konferenz für Internationales Privatrecht be
schlossen, das Vormundschaftsabkommen vom 
12. Juni 1902 (kundgemacht in Anlage VII der 
Vollzugsanweisung vom 15. Juni 1920, StGBl. 
Nr. 304) zu überprüfen und den geänderten Im Jahr ~954 wurde ~chließ~i~ durch Noten
Verhältnissen anzupassen. Das Ständige Büro der we<;hsel zWlschen der .os~errelchlsch~n Bund~s
Konferenz übersan4te Fragebogen an die Mit-' regle~ung. und. der .Itahemschen Reg~erung em
gliedstaaten und untersuchte die Praxis in ver- verstandhch dle Wleder~nwen~bark~lt. des ~b
schiedenenLändern. Im März 1960 wurde so dann kommens festgestellt (Slehe dle Mmellung nn 
ein Sonderausschuß nach Den Haag einberufen, JABL 1954, 52). 
der den Vorentwurf eines übereinkommens aus- Das übereinkommen ist in französischer 
arbeitete. Auf der 9. Tagung der Haager Kon- Sprache abgefaßt. Am 13. September 1965 wurde 
ferenz (5. bis 26. Oktober 1960) wurde dieser in Wien mit einem Vertreter des deutschen 
Vorentwurf unter Beteiligung österreichs be- Bundesministeriums der Justiz eine gememsame 
raten und seine endgültige Fassung beschlossen. deutsche übersetzung hergestellt. . 
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2. Wesentlicher Inhalt und Neuerungen 

Während das Haager Vormundschafts-
abkommen 1902 so wie das geltende öster
reichische internationale Privatrecht grundsätz
lich an die Staatsangehörigkeit anknüpft, stellt 
das Haager Vormundschaftsübereinkommen 1961 
grundsätzlich auf den g e w ö h n 1 ich e n 
Auf e n t hai t des Minderjährigen ab (Art. 1). 
Diese Änderung der Anknüpfung ist vor allem 
durch die Umsiedlung sowie die große Anzahl 
von Flüchtlingen und Gastarbeitern erforderlich 
geworden. 

Während ferner das Haager Vormundschafts
abkommen 1902 nur zwischenstaatliche Vor
mundschaften regelt, sind Gegenstand des Vor
mundschaftsübereinkommens 1961 all e M a ß
nah m e n zum Schutz der Person und des Ver
mögens eines Minderjährigen (Art. 1), gleicJi
gültig ob sie nach dem Recht der Vertragsstaaten 
zum Privat- oder zum öffentlichen Rech,t ge
hören. Das entscheidende Merkmal, ob eine ge
richtliche oder behördliche Maßnahme unter das 
Übereinkommen fällt, ist ihr Z w eck. 

Die Behörden der Vertragsstaaten, und zwar 
sowohl die Aufenthaltsbehörden als auch die 
Heimatbehörden haben ihr in n e r s t a a t
l ich e s Recht anzuwenden. Es besteht also eine 
Ein h e i t von Z u s t ä n d i g k e it und 
an z u wen den dem Recht, und zwar sowohl 
für die Voraussetzungen, die Durchführung, die 
Beendigung und die Wirkungen der Schutzmaß
nahmen. Hierdurch wird die Rechtsanwendung 
sehr vereinfacht. 

III. Besonderer Tdl 

Zum Art. 1: 

Dieser regelt die in t ern a t ion ale Z u
ständigkeit der Gerichte und der Ver
waltungsbehördel). (im folgenden bloß als "Be
hörden" bezeichnet) der Vertragsstaaten im Rah
men des Übereinkommens. Danach sind grund
sätzlich die Behörden des Vertragsstaates zustän
dig, in dem der Minderjährige seinen g e w ö h n
li ehe n Auf e n t haI t hat. Dies ist deshalb 
zweckmäßig, weil diese Behörden den Minder
jährigen und seine Lebensverhältnisse sicherlich 
am besten 'beurteilen können. 

. teiles, so ist dieses Gewaltverhältnis in allen Ver
tragsstaaten anzuerkennen (Art. 3); es· kommt 
daher in den Beispielsfällen die Errichtung einer 
Vormundschaft im Staat des gewöhnlichen Auf
enthalts des Minderjährigen nicht in Betracht. 

2. Die He i m a t be hör den eines Minder
jährigen, der sich in eihem anderen Staat gewöhn
lich aufhält, können jederzeit Maßnahmen zum 
Schutz der Person oder des Vermögens des 
Minderjährigen treffen, nachdem sie die Auf
enthaltsbehörden verständigt haben (Art. 4 
Abs. 1); diese Maßnahmen treten an die Stelle 
der Maßnahmen des Aufenthaltsstaates (Art. 4 
Abs.4). 

3. Die von den Heimatbehörden eines Minder
jährigen nach ihrem innerstaatlichen Recht ge
troffenen Maßnahmen b 1 ei ben auch im Fall 
der Verlegung des gewöhnlichen Aufenthalts des 
Minderjährigen in einen anderen Vertragsstaat 
in Kraft und können von den Aufenthalts
behörden nicht geändert oder aufgehoben 
werden (Ar~. 5 Abs. 3). 

Diese besonderen Zuständigkeiten stehen aller
dings unter dem Vorbehalt des Art. 8, wonach 
im Fall ernsthafter Gefährdung des. Minder
jährigen in seiner Person oder seinem Vermögen 
immer die Aufenthaltsbehörden berechtigt sind, 
Schutzmaßnahmen zu ergreifen. 

Außer der internationalen Zuständigkeit regelt 
der Art. 1 auch den s ach I ich e n Anwen
dungsbereich des übereinkommens. Dieser ist 
sehr weit gezogen und umfaßt alle Maßnahmen 
zum Schutz der Person und des Vermögens des 
Minderjährigen, wie die Bestellung eines Vor
mundes oder eines Sachwalters (§§ 187, 269 
ABGB) oder eines Sachwalters für Ungeborene 
(§ 274 ABGB), die Regelung der Obsorge über 
Kinder nach Scheidung d'er Ehe (§ 142 ABGB), 
die Bestellung eines Kollisionskurators (§§ 271 f. 
ABGB), die Entziehung der väterlichen Gewalt 
(§§ 177, 178 ABGB), die Gewährung gerichtlicher 
Erziehungshilfe (§ 26 Jugendwohlfahrtsgesetz, im 
folgenden "JWG" genannt), die Anordnung von 
Erziehungsaufsicht (§ 28 JWG) und Fürsorge
erziehung (§ 29 JWG), ferner Maßnahmen von 
Jugendämtern, wie die Bewilligung der Über
nahme in fremde Pflege (§ 5 JWG), die Stellung 
unter Pflegeaufsicht (§ 7 JWG), die Gewährung 

Das gilt jedoch unter den folgenden Vor- von Erziehungshilfe (§ 9 JWG). 

behalten: Nie h t darunter fallen dagegen Verfügungen, 
1. Steht der Minderjährige nach seinem die sei b s t ä n d i gen Sachgebieten zuzu

Heimatrecht, und zwar unter Ausschluß des ordnen sind, wie die Feststellung des Eintritts 
Kollisionsrechtes, kr a ft G es e tz e s in einem. der Legitimation (§ 31' PStG), die Ehelich
Gewaltverhältnis, wie z. B. unter gesetzlicher erklärung durch den Bundespräsidenten (§ 162 
Amtsvormundschaft, unter väterlicher (elter- ABGB), die Bewilligung einer Annahme an 
licher) Gewalt oder, wie dies in manchen Rechts- Kindesstatt (§ 179 a' ABGB), die Volljährig
ordnungen vorgesehen ist, unter der gesetzlichen erklärung (§§ 174, 251 ABGB), die Erklärung der 
Vormundschaft der 'Eltern oder eines Eltern- Ehemündigkeit (§ 1 Abs. 2 EheG), ferner das 

1210 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 9 von 15

www.parlament.gv.at



10 1210 der Beilagen 

Jugendstrafrecht und Maßnahmen, die iiicht zum 
Schutz eines b es tim m t e n Kindes, sondern 
allgemein getroffen werden, wie die Erlassung 
von. Schutzvorschriften zur Regelung der 
Arbeitszeit oder von Vorschriften über die Schul
pflicht usw.; solche Vorschriften und ihre An
wendung sind von diesem übereinkommen nicht 
berührt. 

Aus der Wendung, daß die Aufenthalts
behörden "Maß~ahmen zu ,treffen haben", folgt, 
daß dann, wenn ein ausländischer Minderjähriger 
unehelicher Abstammung in österreich geboren 
wird und hier seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hat, nicht die ge set z 1 ich e Amtsvormund
schaft eintritt, wohl aber die b e s tell t e Amts
vormundschaft nach § 20 JGW Platz' greifen 
kann. 

Zum Art. 2: 

Der Abs. 1 gibt an, welches Recht von den 
nach Art. 1 zuständigen Behörden der Vertrags
staaten anzuwenden ist. Danach haben diese Be
hörden ihr eigenes innerstaatliches Recht (im 
französischen Wortlaut: "loi interne") anzuwen
den. Darunter ist das m a t e r i e 11 e Recht des 
Staates zu verstehen unter Ausschluß der Nor
men des internationalen Privatrechts; eine Wei
terverweisung auf ein anderes Recht ist somit 
nicht vorgesehen (sogenannte Sachnormverwei
sung). 

Dieser Grundsatz gilt nicht nur im Rahmen 
des Art. 1 für die Aufenthaltsbehörden, sondern 
auch für die nach den Art. 4 oder 5 Abs. 3 
zuständigen Heimatbehörden. 

Das anzuwendende materielle Recht beherrscht 
nicht nur die Voraussetzungen, die Änderungen 
und die Beendigung der Maßt).ahmen, sondern 
auch deren Wirkungen sowohl im Verhältnis 
zwischen dem Minderjährigen und seinem Vor
mund und der Vormundschaftsbehörde als auch 
im Verhältnis zu Dritten. 

Diese umfassende Anwendung des eigenen 
innerstaatlichen Rechtes ist zu begrüßen, weil sie 

. die Rechtsanwendung vereinfacht und beschleu
nigt und überdies eine erhöhte Rechtssicherheit 
bringt. Denn jede Behörde kennt ihr eigenes 
Recht besser als ein fremdes. Außerdem entfallen 
die oft schwierige Anwendung der eigenen sowie 

im Fall der Rück- und der Weiter
verweisung - der Kollisionsnormen einer frem
den Rechtsordnung und alle damit zusammen
hängenden Fragen der Abgrenzung, der An~ 
gleichung, der Qualifikation und schließlich die 
nicht immer leichte Anwendung fremden 
Rechtes. 

behördliche Anordnung, wie die väterliche Ge
walt über ein eheliches Kind (§ 147 ABGB), 
die gesetzliclle Amtsvormundschaft über ein un
eheliches Kind (§ 17 JGW), die gesetzliche Vor
mundschaft des uberlebenden Elternteils über 
minderjährige 'eheliche Kinder naCh niederländi
schem Recht (Art. 283 des niederländischen bür
gerlichen Gesetzbuches), die volle elterliche Ge
walt der Witwe über ihre Kinder nach deutschem 
Recht (§ 1681 Abs. 1 BGB), so sind diese in allen 
Vertragsstaaten an z u e r k e n n e n, also auch 
im Aufenthaltsstaat des Minderjährigen. 

Der Art. 3 schließt allerdings nicht aus, daß die 
Behörden des gewöhnlichen Aufenthalts des Min
derjährigen Maßnahmen zu seinem Schutz treffen, 
soweit er in seiner Person oder in seinem Ver
mögen ernstlich gefährdet ist (Art. 8). 

Durch den Art. 3 wird schließlich den §§.10 
und 11 der 4. DVOEheG insoweit derogiert, 
als dort das zwischen den Eltern und einem 
ehelichen Kind kraft Gesetzes bestehende Gewalt
verhältnis grundsätzlich nach dem Heimatrecht 
des Vaters und dasjenige zwischen der Mutter 
und einem' unehelichen Kind grundsätzlich nach 
dem Heimatrecht der Mutter zu beurteilen ist, 
nicht also, wie es demgegenüber der Art. 3 vor
sieht, nach dem Heimatrecht des Kindes. Aller
dings wird die unterschiedliche Anknüpfung in 
der Praxis kaum Bedeutung haben, da das ehe
liche Kind in der Regel die Staatsangehörigkeit 
des Vaters, das uneheliche die der Mutter hat. 

Zum Art. 4: 
A 

Der Abs. 1 regelt die Zuständigkeit der Hei
matbehörden eines Minderjährigen und das an
zuwendende Recht. Danach haben die Heimat
behörden des Minderjährigen das Recht, 
j e der z e i t Maßnahmen zum Schutz der Per
son oder des Vermögens des Minderjährigen zu 
treffen, und zwar nach ihrem innerstaatlichen 
Recht. Voraussetzung ist, daß das Wohl des 
Minderjährigen es erfordert und daß vorher die 
Behörden des gewöhnlichen Aufenthalts des Min
derjährigen verständigt worden sind. Der Um
stand, daß die Behörden des gewöhnlichen Auf
enthalts des Minderjährigen bereits tätig gewor
den sind, steht dem nicht entgegen. Ist demnach 
für einen Minderjährigen österreichischer Staats
bürgerschaft in dem Vertragsstaat, in dem er 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, bereits ein 
Vormund bestellt worden, so kann das öster
reichische Vormundschaftsgericht trotzdem einen 
Vormund bestellen, wenn das Wohl des Minder
jährigen es erfordert. Diese von den Heimat-

Zum Art. 3: behörden nach Abs. 1 getroffenen Maßnahmen 
Treten nach dem Heimatrecht eines Minder- treten an die Stelle derjenigen, die von den 

jährigen bestimmte Gewaltverhältnisse kraft Ge- Beh'örden des gewöhnlichen Aufenthalts des 
setzes ein, also ohne besondere gerichtliche oder' Minderjährigep getroffen worden sind (Abs. 4). 
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Die Zuständigkeit der Heimatbehörden nach 
Art. 4 Abs. 1 entfällt allerdings, wenn der Hei
matstaat des Minderjährigen nicht Vertragsstaat 
ist. Das folgt aus Art. 13 Abs. 2, wonach die 
Zuständigkeiten, die auf Grund des überein
kommens den Heimatbehörden des Minder
jährigen zustehen, nur den Vertragsstaaten vor
behalten sind~ 

Das innerstaatliche Heimatrecht des Minder
jährigen beherrscht das ge sam te Rechtsver
hältnis (Abs. 2), und zwar nicht nur die Vor
aussetzungen für die Anordnung, die Änderung 
und die Beendigung von Maßnahmen, sondern 
auch deren Wirkungen, wie nach Art. 2 Abs:2 
das Recht des Aufenthaltsstaates. 

Nach Abs. 3 haben die Heimatbehörden des 
Minderjährigen für die Durchführung der ge
troffenen Maßnahmen zu sorgen. Es fällt daher 
ihnen zu, etwa die Tätigkeit eines von ihnen 
bestellten Vormunds zu' überwachen und seine 
Rechnungen zu prüfen. Verlangt die Durch
führung einer von den Heimatbehörden ange
ordneten Maßnahme im Aufenthaltsstaat eine 
Vollstreckungshandlung, wie die Heimschaffung 
von Minderjährigen oder die Aushändigung von 
Vermögep, so bestimmt sich die Anerkennung 
und Vollstredmng gemäß Art. 7 entweder nach 
dem innerstaatlichen Recht des Aufenthalts
staates oder nach den im Verhältnis zwischen dem 
Heimatstaat und dem Aufenthaltsstaat bestehen
den zwischenstaatlichen Vereinbarungen. Aller
dings können die Behörden des Aufenthalts
staates für die Durchführung der Maßnahmen 

, des Heimatstaates Rechts- und Amtshilfe leisten, 
ja es kann ihnen einvernehmlich die 'Durch-: 

'führung von Maßnahmen auch ganz übertragen 
werdefl: (Art. 6.Abs.1). 

Der Art. 4 schließt jedoch nicht aus, daß die 
Behörden des gewöhnlichen Aufenthalts des 
Minderjährigen Maßnahmen zum Schutz des 
Minderjährigen treffen, soweit er in seiner Person 
oder seinem Vermögen ernstlich gefährdet ist 
(Art. 8). 

Zum Art. 5: 

Dieser' regelt die Folgen einer Verlegung des 
gewöhnlichen Aufenthalts eines Minderjährigen 
von einem Vertrags staat in einen anderen. Hier
bei gilt der Grundsatz, daß getroffene Maßnahmen 
aufrechterhalten werden sollen. Die Behörden 
des neuen gewöhnlichen Aufenthalts können 
diese Maßnahmen jedoch aufheben oder durch 
eigene ersetzen (Abs. 1), wobei sie allerdings die 
Behörden des früheren Aufenthalts vorher zu 
verständigen haben (Abs. 2). Steht der Minder
jährige jedoch unter dem Schutz der Behörden 
seines Heimatstaates, so können die von diesen 
nach ihrem innerstaatlichen Recht getroffenen 
Maßnahmen von den Behörden des neuen 'Auf-

enthalts nicht aufgehoben oder geändert werden 
(Abs. 3). Eine Aufhebung oder Änderung bleibt 
den Behörden des Heimatstaates vorbehalten., 
Maßnahmen des Heimatstaates genießen dem
nach auch hier, wie nach den Art. 3 und 4, einen 
gewissen Vorrang. 

Zum Art. 6: 

Der Abs. 1 gibt den Heimatbehörden emes 
Minderjährigen das Recht, den Behörden des 
Staates, in dem der Minderjährige seinen ge
wöhnlichen Aufenthalt 'oder Vermögen hat, mit 
deren Zustimmung die Durchführung der von 
den Heimatbehörden getroffenen Maßnahmen zu 
übertragen. Eine solche Zusammenarbeit zwischen 
den Behörden der Vertragsstaaten ist zu be
grüßen, da die Durchführung der Maßnahmen 
hierdurch besser gewährleistet ist. 

Der Abs. 2 gibt das gleiche Recht den Be
hörden des 'gewöhnlichen Aufenthalts gegenüber 
den Behörden des Staates, in dem der Minder
jährige Vermögen hat. Da die Aufenthalts
behörden nach Art. 1 nicht nur für Maßnahmen 
zum Schutz der Person,sondern auch zum Schutz 
des Vermögens eines Minderjährigen zuständig 
sind, ist diese weitere Bestimmung erforderlich. 

Zum Art. 7: 

Dieser behandelt die Anerkennung und die 
Vollstreckung der nach dem übereinkommen 
getroffenen Maßnahmen in den anderen Ver
tragsstaaten. Hierbei wird unterschieden, ob es 
sich um eine bloße Anerkennung handelt (Satz 1) 
oder ob diese Maßnahmen auch eine Voll
streckungshandlung in einem anderen Staat er
fordern (Satz 2). 

Der Satz 1 verpflichtet grundsätzlich alle Ver
tragsstaaten zur Anerkennung der getroffenen 
Maßnahmen; Voraussetzung ist bloß, daß sie' 
von den nach diesem übereinkommen zustän
digen Behörden getroffen worden sind. Dies ist 
eine logische Folge des übereinkommens, das 
neben den Fragen des anzuwendenden Rechtes 
auch die Frage der Zuständigkeit regelt. 

Fordern diese Maßnahmen jedoch auch Voll
streckungshandlungen in einem anderen Staat, 
wie die Heimschaffung von Minderjährigen oder 
die Aushändigung von Vennögen, so bestimmen 
sich ihre Anerkennung und Vollstreckung ent
weder nach dem innerstaatlichen Recht des Voll
streckungsstaates oder nach zwischenstaatlichen 
übereinkommen, also besonders bilateralen und 
multilateralen Vollstreckungsverträgen (Satz 2). 
'In diesem Fall wird auch die Anerkennung nach 
dem vorgenannten Recht behandelt, da sie ja die 
Voraussetzung der Vollstreckbarkeit ist und 
daher nicht gesondert behandelt werden sollte. 
Die Vollstreckung wird daher in der Regel den 
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üblichen weiteren Voraussetzungen unterliegen, 
wie Wahrung des rechtlichen Gehörs, res iudicata 
usw. 

Zum Art. 8: 

Der Abs. 1 gibt den Behörden des gewöhn
lichen Aufenthalts eines Minderjährigen eine Aus
nahmezuständigkeit. Danach hat die Aufenthalts
behörde das Recht, Schutzmaßnahmen zu treffen, 
wenn das nach dem Heimatrecht des Kindes kraft 
Gesetzes bestehende Gewaltverhältnis (Art. 3) 
oder die von den Heimatbehörden getroffenen 
Maßnahmen (Art. 4 und Art. 5 Abs. 3) zum 
Schutz des Minderjährigen nicht ausreichen und 
der Minderjährige in seiner Person oder seinem 
Vermögen ernstlich gefährdet ist. Diese Durch
brechung der Zuständigkeit des Heimatstaates, 
die als ein "Sicherheitsventil" bezeichnet worden 
ist, ist gut, weil die Aufenthaltsbehörden in der 
Regel eine Gefährdung des Minderjährigen eher 
erkennen und beseitigen können als die Heimat
behörden. 

Voraussetzung ist, daß eine ernste Gefährdung 
der Person oder des Vermögens des Minder
jährigen vorliegt. Die Entscheidung darüber ob
liegt den Behörden des Aufenthaltsstaates. Diese 
haben jedoch, soweit möglich, einen Meinungs
austausch mit der Heimatbehörde zu pflegen 
(Art. 10) und dieser nachher die getroffenen 
Maßnahmen mitzuteilen (Art. 11 Abs. 1). 

Da es sich um eine besondere Lage handelt, 
sieht der Abs. 2 ausdrücklich vor, daß die Be
hörden der anderen Vertragsstaaten, das sind 
der Heimatstaat und die übrigen' Vertrags
staaten, nicht verpflichtet sind, diese Notmaß
nahmen anzuerkennen. Dadurch wird allerdings 
eine allfällige Anerkennung nach dem innerstaat
lichen Recht eines Vertragsstaates, wozu auch 
Staatsverträge gehören, nicht berührt. 

Zum Art: 9: 

Diese Bestimmung befaßt sich mit Maßnahmen 
in D r i n g 1 ich k e i t sf ä 11 e n. Danach hat 
die Behörde des Vertragsstaates, in dem der 
Minderjährige seinen, wenn auch nur vorüber
gehenden Aufenthalt hat oder in dem sich ihm 
gehöriges Vermögen befindet, die notwendigen 
Schutzmaßnahmen zu treffen (Abs. 1). Diese sind 
jedoch nur vorläufig. Sie treten außer Kraft, 
sobald die nach diesem übereinkommen zustän
digen Behörden, das sind die Heimatbehörden 
oder die Behörden des gewöhnlichen Aufent
halts, die nach den Umständen gebotenen Maß
nahmen getroffen haben. Soweit die vorläufigen 
Maßnahmen endgültige Wirkungen erzeugt 
naben, wie z. B. Kosten eines Spitalaufenthaltes 
oder einer vorläufigen Unterbringung des Min
derjährigen in einem Pflegeheim, behalten sie 

ihre Wirkung gegenüber den Behörden des 
anderen Vertragsstaates oder gegenüber Dritten 
(Abs.2). 

Zu den Art. 10 und 11: 

Da ein wirksamer Schutz des Minderjährigen 
eine Zusammenarbeit der Behörden erfordert, 
sieht das übereinkommen einen Meinungsaus
tausch (Art. 10) sowie eine Verständigung 
(Art. 11) der in Betracht kommenden Behörden 
vor. 

Nach Art. 10 sollen ganz allgemein die Be
hörden eines Vertragsstaates nach Möglichkeit 
ne~e Maßnahmen erst dann tr:eflen, nachdem 
sie einen Meinungsaustausch mrt den Behörden 
des anderen Vertragsstaates gepflogen haben, 
deren Ent·scheidungen noch wirksam sind. 

Diese allgemeine Pflich<t tl'ittneben die Pflicht 
zur vorherigen V erständ~gung nach Art. 4 Abs. 1 
und Art. 5 Abs. 2. 

Der Art. 11 Abs. 1 verpflichtet die Behörden, 
die auf Grund d~eses übereinkommens Maß
nahmen getroffen haben, zur n ach t r ä g,
lichen Mitteilung an die Heimatbehörden, 
gegebenenfalls an die Behörden des gewöhnlichen 
Auf.enthalts. Diesen Behörden wird dadurch die 
Prüfung ermöglicht, ob ihr Eingreifen erforder
lich 'ist oder ,ein bei ihnen etwa noch anhängiges 
Verfahren beendet werden kann. Da allerdings 
die auf Grund des über,einkommens den Heimat
behörden zukommenden Zuständigkeiten nach 
Art. 13 Abs. 2 nur den Vertragsstaaten vor
behalten sind, ist eine Pflicht zur Verständigung 
d~r Heimatbehörden nicht gegeben, wenn der 
Heimatstaat des Minderjährig,en nicht Vertrags
staat ist. 

Zur Beschleunigung ~i.eht der Abs. 2 vor, daß 
die Vertragsstaaten die ;Behörden zu b e ze i c h
n·,e n haben, die die vorgenannten Mitteilungen 
unmittJelbar geben und empfangen können. Di,es,e 
Bezeichnung ist dem Ministerium für Auswärtige 
Angelegenheiten der Niederlande zu notifizieren, 
das sie ·seinerseits den ander,en VertragsstaatJen 
bekanntgibt (siehe Art. 25 Buchstabe a). 

Für österreich werden hinsichtlich der Abgabe 
und des Empfanges solcher Mitteilungen di·e Ge
richte und Bezirksverwakungsbehörden' (J ugend
ämter), bei denen ein Verfahren nach dem über
einkommen anhängig ist, namhaft zu machen 
sein. Ist ein V.erfahren im Inland nicht anhängig 
oder ist ein solches der ausländischen Behörde 
nicht bekannt, so wird für den Empfang 'einer 
aus dem Ausland eingehenden Mitteilung das 
Bundesministenum für Justiz namhaft zu machen 
sein; dieses wird nach Eingang der Mitt,eilung 
das nach §§ 109 ff. JN zuständige oder vom 
OGH nach § 28 JN als zuständig bestimmte 
Vormundschafts- . oder Pflegschaftsgericht be
fas,sen. 
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Die Zulässigkeit des unrnit~elbaren Verkehrs v~elmehr, ,ebenso wie der Aufenthaltsstaat, nur 
zwischen den betleiligten Behörden ist wünschens- Schutzmaßnahmen außerhalb des überein
wert, weil gerade bei Schutzmaßnahmen fü'r kommens treffen. 
Minderjährig,e zumeist schnelles Handeln nottut. Der Art. 12 hat nur für die Anwendbarkeit 
Ausdrücklich ist der unmittelbare Weg zwar des übereinkommens B'edeutung und läßt im 
nAubr fU

1
"r die Mlh'tteilu(Angen im

A
S
b
inn

2
d)es

d
.Art. 11 übri~en die Frag,e unbeantwortJet, ob eine Person 

s. vorgese en· r·t. 11 s. , te ange- I • • R ch k h '1 II d . 
II üb I b ch f

·· d' i 1m sonstigen e tsver·e ras vo - 0 ,er mm-
ste ten ,erlegungen ge ten a 'er au ur ~e I d "'h' h' 'd' , 'I h ch . . "eqa ng anzuse en 1st; les Ist ne me r na 
anderen nach dem überemkommen notwendl&en i d f G .... ,~d d II . R 'I d .. d' . ch d ; em au H'"'' era g,ememen 'ege n es 
Ver:stan Igungen. So weist .denn au . 'er vom, internationaLen P1'1ivauechts anzuwendenden 
Benchtlersta-tter von S,t el ge r v,erfaßtJe amt- R cht t ch 'cl , . ' 'e zu ,en selen. 
hche Bencht der Haager Konferenz, Actes et; 
Documents de la N euvieme session IV (1961), i 
darauf hin, daß der Meinungsaustausch nach; 
Art. 10 ganz unformell vor sich gehen solle 
und daß die Behörden, für die nach A1'1t. 11; 
der unmittelbare Verkehr möglich sei, dies selbst
verständlich auch bei dem, Gedankenaustausch' 
nach Art. 10 so halten könnten. 

In die!>em Zusammenhang ist auch festzuhalten, 
daß die Haager Konf,er,enz in dem erwähnten 
amtlichen Bericht den Wunsch ausgedrückt hat, 
daß sich' die Behörden der Vertragsstaaten, bevor 
sie bestimmte Maßnahmen ergl'eif,en, der guten 
Dienste pl'ivater internationaler Organisationen 
versichern, die dank ihrer Organisation und ihrer 
Sachkenntnis in der Lage sind, die zur Abklärung 
des Falles und zur B;estimmung der zweckdien
lichen Maßnahmen ,erforderlichen Informationen 
und Empfehlungen zu ,erteilen. Die Konf'erenz 
dachte dabei z. B. an den InternationaIen Sozial
dienst. 

Zu den Art. 12 und 13: 

Die bei den Artikel regeln den persönlichen 
Anw:endungsbereich des übe1'1einkommens. 

Das übereinkommen ist auf a II e Minder
jährigen anzuwenden, die in einem der Vertrag,s
staaten ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben; 
auf ihre Staatsangehö,rigkeit kommt es somit 
nicht an (A1'1t. 13 Abs. 1). 

Allerdings sind nach Abs. 2 di.e Zuständig
keiten, die den Heimatbehörden des Minder
jährigen auf Grund des übereinkommens zu
stlehen, den Ver t ra g s staaten vorbehalten. 
Dies ist deshalb gerechtfertigt, weil ein Staat, 
der einem übereinkommen nicht ang,ehört, aus 
ihm auch keine Rechte in Anspruch nehmen 
kann; in einem solchen Fall ist die ausschließliche 
Zuständigkeit des Staaotes begründet, indem der 
Minderjährige sein,en gewöhnIichen Aufenthalt 
hat. Aus diesem Grund ,entfällt z. B, auch die im 
Art. 11 Abs. 1 festgeLegte Mitteilungspflicht 
gegenüber den Heimatbehörden, wenn der Hei
ma'tstaat des Minderjährigen nicht V,ertragsstaat 
ist. 

Nach Art. 13 Abs. 3 kann sich jeder V,ertrags
staat vorbehalten, die Anwendung ,des übeI'ein
kommens auf Minderjährige zu beschränken, die 
einem V,ertragsstaat angehören. Ein solcher 
Vor b 'e hai t kann spätestens bei der Rati
fizierung erkläI't und in der Folge jeder~eit 
zurückgezogen werden (Art. 23 Abs. 1 und 3). 
Es ist beabsichtigt, von dieser Vorbehaltsmöglich
keit Gebrauch zu machen, weil 'es besser ist, prak
tische Erfahrungen bei der Anwendung dieses 
übereinkommens zunächst in den nur zwischen 
Vertragsstaaten spielenden Fällen zu sammeln, 
bevor abschließend beurteik wird, ob auch eine 
allseitige Anwendung des übe:r;einkommens ange
zeigt is,t. Von den derzeitigen V,ertragsstaaten 
haben LuX!emburg und die Niederlande d~esen 
Vorbehalt erklärt. 

Wie schon das Haager Vormundschafts
abkommen aus dem Jahr 1902 fälLt auch unter 
das gegenständlich'e übereinkommen nur der 
Schutz von Minde;rjährigen. Der Art. 12 
bestimmt nun, wer als "M~nderjäh1'1iger" im Sinn 
des übereinkommens gilt: Danach muß leine 
Person sowohl nach ihr,em H ei m a t recht als 
auch nachdem Recht ihr,es ge w ö h n I ich ,e n 
Auf e n t hai t s minderjährig sein. Wie sich 
aus der B'ezeichnung "innerstaa'tliches Recht" 
ergibt, sind hiermit die materiellen Vorschriften 
des Heim3!t- und des Aufenthaksrechts gemeint. 
Die Regeln des internationalen Privatrechts sind 
somit 'nicht anzuwenden. Häk sich z. B. ein 
18jähriger, also nach österreichischem ReCht noch Zum Art. 14: 
minderjähriger österreichischer Staatsbürger ip. Dieser löst ,die Schwierigkeiten, die bei der 
einem andel'en Vertragsstaalt auf, nach dessen Anwendung des ime11na:tionalen Pri;v:at- und 
Gesetzen die Volljährigkeit bereits mit Voll- Verfahrensrechts bei Staaten bestehen, die kein 
endung des 18. Lebensjahfieseintritt,so ist er einheitliches Rechtssystem haben, wrez.B.rue 
kein Minderjähriger im Sinn des überein- USA, Großbr~tannien(englischesund schottisches 
kommens und das übereinkommen daher .aufPriva:trechtsgebiet) oder, was d~e Zuständigkeit 
ihn nicht anzuwenden. Demg,emäßdürfenauch in Vormundschaftsange'legen:heiten anlangt, die 
.die Heimatbehörden keine Maßnahmen 'nach Schweiz. Danach sind dort "unter "innerstaat
Art. 4 des übereinkommenstI'effen. Sie dürfen lichem Recht des Staates, dem ,der Mind'erjährige 
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angehört" und unter "B:ehörden des Staates, dem 
der Minderjährige angehört",das Recht und di'e 
Behörden zu ver~tehen, die durch die ,im betref
fenden Staat gehenden Vorschrihen, mangels 
solcher Vorschriften, durch die 'engste Bindung 
bestimmt werden, die der Minderjährige mit 
einer der Rechtsordnungen dieses Staates hat. 
Dies entspricht auch der herrschenden Lehre 
und übung. Die "engste Bindung" wird in der 
Regel der gewöhnliche Aunenthalt sein. 

Zum Art. 15: 

Das Recht einiger Staaten sieht vor, daß die 
Gerichte oder die V,erwaltungsbehörden, die über 
die Nichtigkeit, die Aufhebung sowie die Schei
dung dem Band nach oder unter Aufl'echt
erhaltung des Ehebandes zu entscheiden berufen 
sind, auch für Maßnahmen zum Schutz der Per
son oder des Vermögens der aus der Ehestam
menden Minderjährigen zuständig sind in der 
Annahme, daß die~e SteHen in der Reg)el am 
besten in der Lag,e sein dürften, die Familien
verhältniSse zu beul'teilen und die zum Wohl der 
Minderjährigen erforderlichen Maßnahmen zu 
ergreifen. Auf Anstoß der sdlweizerisch:en Dele
gation gibt ,daher der Abs. 1 den Vertrags staaten 
die Möglichk,e1t der Erklärung eines V 0 r
b ,e haI t s, wonach diese Zuständigkeit 'erhalten 
bleiben soll. 

Der Abs. 2 verpflichtet jedoch die anderen 
Vertragsstaaten nicht, drese Maßnahmen anzu
erkennen, sodiß sich die Anerkennung und Voll
streckung solcher Maßnahmen nach den all
gemeinen Grundsätzen richten. Dies dürfte jedoch 
deshalb kein,e große praktische Bedeutung haben, 
w,eil die vorbehaltene Zu~tändigkeit nach Abs. 1 
oft mit den im übel'einkommen son~t vor
gesehenen Zuständigkeiten zusammenfallen wird. 

Bisher haben die, Schweiz, die Niederlande, 
LUXJemburg und Frankreich einen Vorbehalt nach 
Abs. 1 erklärt. 

Die Erklärung eines Vorbehalts durch Öster
reich jst nicht erforderlich, da nach geltendem 
österreichischen Riecht die Landes- oder Kreis
g,erichte, bei denen ein Eheverfahven anhängig 
ist, nicht zuständig sind, in diresem Verfahren 
Maßnahmen zum Sdmtz der Person oder des 
Vermögens von Minderjährigen zu tr·effen. 

Zum Art. 16: 

Dieser Arti~el enthält die ,in international-
privarrechtlichen und verfahrens rechtlichen 
übereinkommen übllche Vor b eh alt s-
k lau s e 1. Durch das Wort "offensichtlich" (im 
französisch'en Wortlaut "manifesrement") wird 
jedochd1e Einwendung des Verstoßes gegen die 
öffentliche Ordnung möglichst eingeschränkt 
(ebenso Art. 4 des Haager übel'einkommens 
vom 24. Oktober 1956, BGBL Nr. 293/~961, 

über das auf Unrerhaltsverpflichtung,en gegenüber 
Kindern' anzuwendende Recht; Art. 2 Z. 5 des 
Haager übel'einkommens vom 10. April 1958, 
BGBL Nr. 294/1961, über dre Anerkennung und 
Vollstreckung von Entsch'eidungen auf dem Ge
biet der Ul1!terha1tspflich,t geg'enüber Kindern; 
Art. 7 des Haager übereinkommens vom 
5. Oktober 1961, BGBL Nr. 295/1963, über das 
auf die Form letztwmiger Verfügung)en anzu
wendende Recht). 

Zum Art. 17: 

Nach Abs. 1 ist das übereinkommen nur auf 
die n ach s,einem Inkrafttreten getroff.en,en 
Maßnahmen anzuwenden. Vor dem Inkrafttreten 
des übereinkommens für den betl'eff.enden Staat 
getroffene Maßnahmen werden daher .nicht. be
rührt. Dies ist zweckmäßig undentspnch1: emer 
allgemeinen Obung, daß internationaIe übel'eün
kommen nicht zurückwirk.en. 

Der Abs. 2 macht hiervon allerdings, eine 
Aus nah m e für Gewaltverhäknisse, die nach 
dem innerstaatlichen Recht des Staates bestehen, 
dem der Minderjährige angehört (Art. 3); es 
ist eine logische Ergänzung ,des Art. 3, daß di,ese 
Gewaltv.erhältniss,e, die aus der Zeit vor dem 
Wirksamwerden des übereinkommens für den 
einzelnen Staat 'Summen, vom Inkrafttr,eten des 
über,einkommens a;n von den anderen Vel'trags
staaten anerk~nnt werden. 

Zum Art. 18: 

Nach Abs. 1 tritt das übereinkommen im 
Verhältnis der Vevtragsstaaten zueinander an die 
Stelle des Haager Vormundschaftsabkommetls 
1902. Wie im allgemeinen Teil bereits ausg)e
führt, ist das Vormundschaftsabkommen 1902 
von österreich zwar am 12. Juni 1902 unter
z'eidlnet, aber nicht ratifiziert wOl'den. In der 
Folge hat es jedoch nach Art. 234 des Staats
vertrages von Saint Germain, StGBl. Nr. 3031 
1920, zwisch·en österr,eich und den alliierten und 
assoziierten Staaten, die ihm angehörten, nämlich 
Belgien, Italien, Portugal und Rumänien, Geltung 
erlangt. Im Jahr 1954 wurde schJ.ießlich durch 
Notenwechsel zwischen der österveichischen 
Bundesregi.erung und der Italienischen R!egierung 
einverständlich die Wiederanwendbarkeit des 
Abkommens fe&tgestellt (siehe di,e Mitteilung im 
JABL 1954,52). Mit dem Inkrafttreten des neulCrl 
übereinkommens für diese Staaten wird ,es daher 
ihnen -gegenüber das Abkommen von 1902 
ersetzen, soweit es noch :lJnwendbar war. 

Nach Abs. 2 bLeiben Bestimmungen anderer 
zwischenstaatlicher übe1"einkommen unberührt, ' 
die im Zeitpunkt seines Inrorafttrenens zwischen 
den Vertragsstaaten gelten. Fur die R!epublik 
Österreich kommen hier in Betracht d1e Genfer 
Konvention vom 28. Juli 1955, BGBl. Nr. 55, 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, da~ Ab-
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kommen vom 17. Jänner 1966, BGBl. Nr. 258/ 
1969, zwischen der Republik österreich und der 
Bundesrepublik Deutschland über Fürsorg,e und 
Jugendwohlfahrtspflege und das Vorm\IJnd
schafts abkommen vom 5. Februar 1927, BGBl. 
Nr. 269, zwischen der Republik österl'1eich und 
dem Deutschen Reich. 

Zum Art. 19: 
Zur Unterzeichnung des Übereinkommens 

werden alle Staaten zugelas~en, die bei der 
9. Session der Haager Konferenz für Inter
national,es Privatrecht v,ertreten waren. Das 
Übereinkommen bedarf der Raüfizierung. Die 
Ratifikationsurkunden sind, wie bei den Haager 
Ohereinkömmen üblich, beim Ministerium für 
Auswärtige Angelegenheiten der Niederlande zu 
hinterlegen. 

Zum Art. 20: 
Für das Inkrafttreten des Übereinkommens 

wird die Hinterlegung der Ratiflkationsurkunden 
von drei Staaten verlangt. Das Übereinkommen 
i~t nach Ratifizierung durch die Schweiz 
(9. Dezember 1966), Luxemburg (13. Oktober 
1967) und Portugal (6. Februar 1968) zwischen 
diesen Staaten am 4. Februar 1969 in Kraft ge
treten. 

Zum Art. 21: 
Staaten, die bei der 9. Session der Haager 

Konferenz nicht vertreten waren, können dem 
Übereinkommen beitreten i(Abs. 1). Für diesle 
Staaten tritt j'edoch das Übereinkommen nur 
in Kraft ,gegenüber solchen Vertragsstaaten, die 
den Beitritt ausdrücklich angenommen haben 
(Abs.2). 

Zum Art. 22: 

Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung, der 
Ratifikation oder dem Beitritt die Wirksamkeit 
des Über,einkommens durch eine Erklärung auf 
aUe oder auf ,einzelne Gebiete ausdehnen, deren 
internationaIe B,eziehungener wahmimmt. Diese 
Bes.timmung ist wegen dem staats- bzw. völker
rechtlichen Aufbau einiger Staaten erforderlich. 

Zum Art. 23: 

Hier werden die Vorbehalte aufg'ezählt, deren 
Erklärung zulässig ist (Art. 13 Abs. 3 und Art. 15 
Abs. 1) und ausdrücklich klargestelLt, daß a.nd~re 
Vorbehalte nicht zulässig sind (Abs. 1). DIes 1st 
aus Gründen ,der R·echtssic:herheit zu begrüßen. 

. Ferner werden Einzelheiten angeführt, bis 
wann die vorgesehenen Vorbehalte ,erklärt 
werden können, über die Möglichk,eit der Aus
dehnung der Vorbehalte auf aUe od'er einzelne 
Hoheitsgebiete (Abs. 2), über dre Rückziehung 
eines Vorbehalts (Abs. 3) und das Erlöschen 
seiner Wirkung (Abs. 4). 

Zum Art. 24: 

Dieser Antikel behandeIt die Geltungsdauer 
und die Möglichkeit einer Kündigung des Über
einkommens. 

Zum Art. 25: 

Hier wel'den die auf das übereinkommen 
bezüglichen Umstände aufgezählt, deren Noti
fika:tion den Niederlanden als DepO'sitar des 
Übereinkommens obliegt. 
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